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Öffentliche Bekanntmachung vom 23.12.2021 

9. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Straßenreinigung und die Erhebung 

von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Köln 
(Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) 

vom 18. Dezember 2021 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund der §§ 1, 3 
und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 
18. Dezember 1975 (SGV. NRW. 2061) in Verbindung mit den §§ 2, 4, 6, 12 und 20 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969
(SGV. NRW. 610) und den §§ 7 und 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (SGV. NRW.
2023) - jeweils in der bei Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung
beschlossen:

I. 

Die Satzung der Stadt Köln über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) vom 
19. Dezember 2012 in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 14. Dezember 2020
(ABl. Stadt Köln 2020 Nr. 104, S. 1629 ff.), wird wie folgt geändert:

1. Das Straßenreinigungsverzeichnis nach § 3 der Straßenreinigungssatzung wird
geändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Anlage 1 dieser Satzung; die
Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.

2. In § 2 Abs. 1 (Übertragung der Reinigungspflicht auf die
Grundstückseigentümer/innen) wird Satz 2 wie folgt geändert.

„(1)  ...

Werden Straßen oder Straßenabschnitte innerhalb der geschlossenen Ortslage, 
die im anliegenden Straßenverzeichnis nicht aufgeführt sind, dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet, wird die Reinigungspflicht den Anliegern ab dem Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Widmung auf der Internetseite der Stadt Köln 
auferlegt.“ 

3. § 7 Abs. 2 Nr. 1 (Gebührenbemessung) erhält folgende Fassung:

„Maßgebend sind alle an erschließende Straßen angrenzende und diesen zugewandte
Grundstücksseiten (Frontlänge). Der erschließenden Straße zugewandt ist eine
Grundstücksseite, soweit sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad zur
erschließenden Straße verläuft; dabei kommen nur die der erschließenden Straße
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nächstgelegenen Grundstücksseiten in Ansatz; keine zugewandten Seiten sind die 
hinter angrenzenden und zugewandten Fronten liegenden und damit abgewandten 
Seiten.“ 

4. § 7 Abs. 2 Nr. 3 (Gebührenbemessung) erhält folgende Fassung:

„Ist ein Grundstück ausschließlich als Hinterlieger zu veranlagen, so sind lediglich die
zwei längsten zugewandten Seiten zur Veranlagung heranzuziehen. Weist ein
Anliegergrundstück zugleich zugewandte Seiten auf, so ist neben den angrenzenden
Seiten lediglich die längste der zugewandten Seiten zur Veranlagung heranzuziehen.“

5. § 8 Abs. 1 (Gebührensatz) erhält folgende Fassung:

„(1)  Der Gebührensatz für ein Kalenderjahr je Meter der Grundstücksseiten entlang
der erschließenden Straße bei wöchentlich einmaliger Reinigung beträgt 

1. für Fahrbahnen
1.1 von Anliegerstraßen 
1.1.1 ohne niveaugleichen Gehwegausbau 4,70 € 
1.1.2 mit niveaugleichem Gehwegausbau 11,21 € 
1.2 von Hauptstraßen 
1.2.1 ohne niveaugleichen Gehwegausbau 2,91 € 
1.2.2 mit niveaugleichem Gehwegausbau 9,31 € 

Fahrbahnen mit niveaugleichem Gehwegausbau sind Fahrbahnen, an denen kein 
abgegrenzter Gehweg vorhanden ist. Soweit Fahrbahnen von Straßen unter die Ziffern 
1.1.2 und 1.2.2 fallen, sind sie in der als Anlage 2 beigefügten Aufstellung genannt. 
Diese Anlage ist Bestandteil der Satzung. 

2. Gehwegen 6,93 € 
3. Fußgängergeschäftsstraßen 9,33 € 

II. 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 

Anlage 1 
zur Straßenreinigungssatzung 01.01.2022 

Straßenreinigungsverzeichnis gemäß § 3 Abs. 1 StrReinS 
(Änderungen) 



Bezirk: Innenstadt, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Aachener Str.
von Habsburger Ring bis Schmalbeinstr. H 7 7
von Schmalbeinstr. bis Innere Kanalstr. H 3 3

Am Hof
von Wallrafplatz bis Sporergasse FG 16
von Sporergasse bis Kurt-Hackenberg-Platz A 16 16
Verbindungsweg zum Laurenzgittergäßchen G 5

An der Rechtschule
von Wallrafplatz bis Richartzstr. FG 13
von Richartzstr. bis Tunisstr. A 11 11

Brückenstr.
von Hohe Str. bis Ludwigstr. FG 13
von Ludwigstr. bis Kolumbastr./Herzogstr. A 6 6

Brüsseler Str.
von Lindenstr. bis Aachener Str. A 6 6
von Aachener Str. bis Brüsseler Platz A 7 7
von Brüsseler Platz bis Venloer Str. A 7 7

Heinsbergstr.
von Kyffhäuserstr. bis Zülpicher Str. A 9 9
von Zülpicher Str. bis Rathenauplatz A 6 6

Herzogstr.
von Schildergasse bis Hausnr. 4/9 FG 13
von Hausnr. 4/9 bis Brückenstr./Glockengasse H 11 11

Ina-Gschlössl-Weg G 7

Johannisstr.
Platzfläche an der Trankgasse FG 16
Unterführung bis Goldgasse H 14 14
von Goldgasse bis Machabäerstr. H 6 6
Omnibusbahnhof A 14 14
Bereich zwischen Servasgasse und Jakordenstr. A 6

Lindenstr.
von Habsburgerring bis Roonstr. H 7 7
von Roonstr. bis Bachemer Str. H 6 6

Magnusstr.
von St.-Apern-Str. bis Friesenwall H 5 5
Platzfläche zwischen Magnusstr. und Friesenstr. G 5
von Friesenwall bis Hohenzollernring H 7 7
Verbindungsweg zur Römergasse x

Straße Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg



Bezirk: Innenstadt, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Neusser Platz
von Weißenburgstr. bis Neusser Wall H 7 7
Platzfläche an der Neusser Str. H 7
Platzfläche am Neusser Wall G 7

Richard-Wagner-Str.
von Habsburger Ring bis Moltkestr. H 7 7
von Moltkestr. bis Bundesbahnüberführung H 7 7
von Bundesbahnüberführung bis Aachener Str. H 3 3



Bezirk: Rodenkirchen, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Raderthalgürtel H 3 3

Sürther Feldallee
von Eygelshovener Str. bis Feldhamsterstraße x
von Eygelshovener Str. bis Zitronenfalterstraße 88 A 1 x

Straße Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg



Bezirk: Lindenthal, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

An der Alten Post
Stichstraße entlang den Häusern 22-28 x
von Aachener Str. bis Ostlandstr. A 3 3
von Ostlandstr. bis Potsdamer Str. A 1 1

Im Toennesfeld
x

x

x
x
x

von der Stichstraße in Höhe Im Toennesfeld 6a entlang der 
Grundstücke Im Toennesfeld 8 bis 30, 38 bis 46, 54 bis 64 und 23 
bis Am Aspelkreuz
Verbindungsweg von Im Toennesfeld 1 bzw. 6a bis Auf der Aspel
Verbindungsweg von Im Toennesfeld 29a bzw. 35 bis 
Auf der Aspel
Verbindungsweg zwischen Im Toennesfeld 30 bis 36 und 38 
Verbindungsweg zwischen Im Toennesfeld 46 und 48 bis 52 
Verbindungsweg zum Strohblumenweg zwischen Im Toennesfeld 
18a und 20 x

Piusstr.
von Aachener Str. bis Woensamstr. A 2 2

Stadtwaldgürtel H 2 2
Stichstraße zu Nr. 73a, b, c und Nr. 77 x x

Stüttgerhofweg
von Salzburger Weg bis Wendehammer A 1 x
Wohnwege zu Nr. 18 und 20, 22a und 22b x
Stichstraße zu Nr. 42-48 x x
Wohnwege zu Nr. 26a-28, 30a-32 und 34a-38 x

Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg

Straße



Bezirk: Ehrenfeld, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Adolf-Grimme-Allee
von Butzweilerhofallee bis Wendeanlage A 1 x
von Wendeanlage neben Am Coloneum 7 bis zum abgepollerten 
Fußgängerbereich

x x

Ahornweg
von Häuschensweg bis Am Haselbusch A 1 1
von Am Haselbusch bis Am Rosenhof A 1 1

Am Haselbusch A 1 1
Verbindungsstraße zwischen Hausnr. 7 und 9 zu An den Birken/Am 
Rosenhof

A 1 1

August-von-Willich-Str.
von Nr. 1-11 (bebaute Seite) A 1 x
gegenüberliegende Seite A 1
von Nr. 11 und gegenüber bis Franz-Raveaux-Str. x
bis Wendehammer in Höhe Hausnr. 125 A 1 1
Verbindungsweg zur Altenhofstr. x
Wege entlang den Hausgrundstücken Nr. 13-45 und Nr. 57-77 x
Verbindungsweg zwischen Nr. 119 und 121 zum Parkplatz Henriette-
Ackermann-Str.

x

Verbindungsweg zur Käthe-Kernchen-Str. x

Bertha-Sander-Str. x

Börnestr. A 2 2
Parkplatz A 2

Buschweg
von Militäringstr. bis Sternheimstr. und gegenüber A 2 2
von Sternheimstr. bis Nr. 39 (bebaute Seite) A 2 2
von Sternheimstr. bis gegenüber Nr. 39 (unbebaute Seite) A 2
von Nr. 39 und gegenüber bis Obere Dorfstr. A 2 2
Stichstraße zwischen Untere und Obere Dorfstr. (vor Nr. 53 und Nr. 
55)

x x

Daimlerstr. A 2
Stichstraße zu Nr. 7-13 x x
Wohnwege zu Nr. 1-5, 2-6, 8-12 x
Verbindungsweg von Nr. 13 zur Westendstr. x
Verbindungsweg zwischen Daimlerstr. 16 und Bodenheimerstr. 32 x

Dechenstr. A 2 2
Stichstraße neben Takustr. 57 zur Takustr. 41b A 2
Gehweg ungerade Hausnummernseite A 2
Verbindungsweg zur Gustav-Freytag-Str. x

Straße Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg



Bezirk: Ehrenfeld, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Jüssenstr.
von Wendehammer vor Nr. 1/2/1A bis Gerhard-Bruders-Str. A 1 1
von Gerhard-Bruders-Str. bis Masiusstr. A 1 1

Masiusstr.
von Fronhofstr. bis Gerhard-Bruders-Str. A 1 1
von Gerhard-Bruders-Str. bis Am Nußberger Pfad x x
von Am Nußberger Pfad bis Jüssenstr. x
von Jüssenstr. bis Peter-Franzen-Str. x x
Zufahrt zu Nr. 37-41 x



Bezirk: Nippes, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Niehler Kirchweg
H 1 x
A 1
H

2
2

H
2

2

von Grundstücksgrenze Hausnr. 39 und gegenüber bis Neusser Str.
Parkplatz gegenüber Hausnr. 39
von Neusser Str. bis Nordseite Stadtbahnunterführung
von Nordseite Stadtbahnunterführung bis Friedrich-Karl-Str. von 
Friedrich-Karl-Str. bis Niehler Str. H 1 1

Niehler Str.
von Innere Kanalstr. bis Stadtbahnunterführung H 3 3
von Stadtbahnunterführung bis Graditzer Str. H 1 1
Parkplatz an der Weidenpescher Str. A 1

Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg

Straße



Bezirk: Chorweiler, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Rudolf-Schmidt-Weg x

Volkhovener Weg
von Pingenweg bis Stallagsweg H 1 x
Platzfläche neben Volkhovener Weg 120 x
Platzfläche Ecke Willmuther Weg H 1
Wohnwege zu Hausnr. 127 bis Hausnr. 149 x
bebaute Seite bis S-Bahn-Trasse H 1 x
bis einschließlich Hausnr. 184 und gegenüber x x
3. Fahrbahn von Hausnr. 195 bis Hausnr. 211 x x
entlang Hausnr. 210 und gegenüber x x
von Hausnr. 213 bis Lerchenspornweg x x
Fußweg gegenüber Hausnr. 199/201 zum Volkhovener Weg x
Stichstraße neben Hausnr. 215a bis zu den Stellplätzen x
Verbindungsweg zum Grasnelkenweg x

Walter-Dodde-Weg
von Bruchstr. bis Berrischstr. A 1 1
von Berrischstr. bis Sinnersdorfer Str. A 1 x
Stichstraße zu Hausnr. 3-17 x x

Werrastr.
A 1 1

x
A 1

x

von Weichselring bis Okerstr. und gegenüber
von  Okerstr. und gegenüber bis Wendehammer
Stichweg zu Rückfront Weserpromenade 101 mit Treppenanlage
von Weichselring bis Weserpromenade einschließlich des 
Verbindungsweges zwischen Weichselring 153 und 155
von Werrastr. 1 bis Zufahrt zu den Garagen x x

Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg

Straße



Bezirk: Porz, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Breslauer Str.
von Fauststr. bis Königsberger Str. H 1 x
Parkplatz Ecke Fauststr. mit Gehweg entlang des Parkplatzes bis 
Frankfurter Str.

A 1 1

Richwinusweg x x

Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg

Straße



Bezirk: Kalk, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Ludwig-Ronig-Str.
A 1 1
G 1

von Hardtgenbuscher Kirchweg bis einschließlich Wendehammer
Verbindungsweg zur Rösrather Str.
Verbindungsweg zur Otto-Surges-Str. x

Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg

Straße



Bezirk: Mülheim, Satzungsänderungen zum 01.01.2022

Stadt Anlieger Stadt Anlieger

Berliner Str.
H 6 6
H 5 5
H 1 x
H 1 x
H 1 x

x
H 1 x

von Clevischer Ring bis Von-Sparr-Str.
von Von-Sparr-Str. bis Steinkauler Str.
von Steinkauler Str. bis Überführung BAB A3
von Überführung BAB A3 bis Schleifenbaumstr.
von Nr. 825/Leuchterstr. bis Nr. 1017
von Am Flachsrosterweg bis Leuchterstr. Gehweg nur bebaute Seite
3. Fahrbahn von Bodestr. bis Am Flachsrosterweg
3. Fahrbahn von Schleifenbaumstr. bis Am Emberg H 1 x

Straßen-
art

Reinigungszuständigkeit/ 
Reinigungshäufigkeit

Fahrbahn Gehweg

Straße
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen hingewiesen. 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

"Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt."

Köln, den 18.12.2021 Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker 
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